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ſpieles, wie 8 unſer onarch geben gewohnt iſt, als eine ebenſo
wichtige Oie ehrenvolle Pflicht dem jugendlichen Herzen erſcheinen laſſen
Es darf aher nich überraſchen, daß das Bändchen ereits die zweite
Auflage erlebt hat.

Jedes Bändchen erſcheint handſam gebunden und mit einem paſſen
den Titelholzſchnitt verſehen. Der Preis iſt gewiß nicht zu hoch

Putzleinsdorf. Pfarrvicar Orber d

46) Leh Vorbilder für Erſt⸗Communicanten von

Engelbert Fiſcher Salzburg, Mittermüller.
Ein flüchtiger Einblick ließ bemerken, daß Fiſcher auch hier wählen

weiß Geſchichtchen wechſeln mit Liedern und frommen Anekdoten und läß
Im unermüdlichen Eiferſich üherall das anregende (otiv nachweiſen.

des Sammelns hat Fiſcher In ſeinen erſteren literariſchen Unternehmungen
mitunter die Namen der Quellen und Autoren bekanntzugeben unterlaſſen,
was ſich oh durch den rang der Thätigkeit, die ſich auf Eine Perſon
angewieſen ſah, entſchuldigen ließ Dieſem angel iſt nunmehr vorgeſehen
und der Schein eines agiats vermieden. Von gedachten Vor⸗
bildern“ iſt dieſes das Heft. Preis eines Heftes kx

Putzleinsdorf. Pfarrvicar Orber UN

47) Der Kukuk als Prophet. Scherzſpiel In drei ufzügen mit
weiblichen Rollen von Cajetan (1883) Salzburg.
Mittermüller. kr

enbar ſoll dieſe Novität Dte ereits vorausgegangene hnliche
Dichtungen des genannten Verfaſſers jugendlichen Kreiſen von Mädchen
zur anregenden Unterhaltung dienen. Es ſollte emnach nicht einem
otive fehlen, das, enn auch nicht zu belehren, ˙ doch wenigſtens zu
bewegen verſteht. Wenn nicht der als Deus machina ſich aufoctro⸗
irende Kukuk als ſolches gelten ſoll, iſt von einem ſolchen keine pur
vorhanden. Die Hauptfigur dieſes „Scherzſpieles“ bildet eine ante, deren
Aberglauben einem den oge äffenden Studenten benützt wird, um

eld ſchaffen Die Heilung Aberglauben geh E Unvermittelt
ſich, wie etwa einen Strumpf auszieht und iſt ebenſo unwahrſcheinlich
als ihr voriger Wahn Sämmtliche im beſchäftigte Mädchen reden
wie eln Dictandobuch und anken Altklugen in's Kindiſche; von

kindlicher Auffaſſung (— und das är's ehen! —) iſt nicht der leiſeſte
Anklang wahrzunehmen und eln großes lück iſt es, daß das „Scherz⸗
piel“ ant letzten pri geſpielt werden darf Aufzug, Scene),
wiewohl eS nicht recht einleuchtet, warum nicht der pri ein paſſen
deres Datum ſein ſoll Doch genug! Wir ſtehen nicht an zu behaupten,
daß die Jugendliteratur allerwenigſten ein Tummelplatz ſein dürfe,
auf dem Alles bieten wagt, und daß gerade die kath Belletriſtik
jener Verhätſchelung nicht bedürfen ſoll, womit man ich aus dem einen
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oder anderen Grunde gefällig zeigen will, aber nur Schlimmes fördert
Wer ſich zudem nicht begnügt, ſeine Opuscula im engen Kreiſe nachſich⸗
tiger Umgebung gedulde ſehen, ſondern die Oeffentlichkeit appellirt,
muß ſich auch jene öffentliche Kritik gefallen laſſen, die ſich von jener
angedeuteten, übelangewandten Gefälligkeits⸗Rückſichtnahme eiten zu laſſen,
keineswegs gewillt iſt

Daitle deſ. Pfarrvicar Norbert

Beſtimmungen des bayeriſchen Itaates U  2  ber kirchen⸗
re  1  E Gegenſtände.)

i Eduard Stingl, Präſes HAi aubing, Bayern.
1. äufig werde ich mn letzter Zeit von den Confratres arüber

befragt, wer denn die Blitzableiter auf kirchlichen ebauden
etzen und unterhalten hat Bisher galt CS nämlich In der Praxisals Regel, daß jener den Blitzableiter ſetzen und unterhalten mußte,welcher dem betreffenden ebaude die große Baulaſt tragenatte, eil 10 dieſer das meiſte Intereſſe daran hat, daß das fragliche Gehäude vor Zerſtörung durch Blitz bewahrt erde In neuerer
Zeit aber ehn der Fiscus allenthalben die Anbringung und Unter  2  2
haltung eines Blitzableiters auch bei en Gebäuden ab, bei welchendie große Baulaſt hat und bei denen enſelben immer Unter⸗
halten hat aher die rage wer iſt verpflichtet, den Blitzableiter
zu etzen und zu unterhalten? Hierüber beſteht eine bayeriſche Ver
ordnung Nov 1815, E  E beſa

„1 alle größeren Gemeinde⸗ Stiftungs⸗ und Kirchengebäudeollen mit Blitzableitern verſehen werden; die Koſten naus dem Vermögen der betheiligten Gemeinden, Stiftungen und
*  en zu chöpfen Die Koſten für die (tter auf den Kirchthürmen insbeſondere ollen zur Hälfte aus itteln der V  H, zurHälfte Qus Mitteln der Gemeinden beſtritten werden.“

Dieſe Verordnung „gehört dem öffentlichen Rechte an, iſt mit
Geſetzeskraft verſehen und iſt durch kein ſpäteres Geſetz als aufgehobenErd  en.“ Der oberſte Gerichtshof erkannte unterm 11 Mai 1875,daß die Anbringung und Unterhaltung des Blitzableiters nicht dem⸗
jenigen aufgebürdet werden könne, welcher die Baulaſt bei dem
Gebäude habe, denn die Baulaſt erſtrecke ſich blos auf das für das
betreffende Gebäude als ſolches unumgänglich Nothwendige, aufdas, was zUum Begriffe eines vollendeten, ſeiner Zweckbeſtimmungentſprechenden Baues weſentlich gehöre. Zu den weſentlichen Beſtand⸗theilen eines kirchlichen Gehäudes aber könne der auf demſelben

1) Bgl. Quartalſchrift 1885 188 U. N des Verw  2
21 Jan. (Bd IIL 494)


